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Grundvoraussetzung:
Die eigene(n) Brille(n) -in der richtigen Stärke- reichen

für die benötigten Sehbereiche am Arbeitsplatz nicht aus.

Hinweis:
Beinhaltet die ärztliche Verordnung nicht die Angaben der Bauart und der 

Akkommodationsfähigkeit (sondern nur die reinen Stärken),
so muss dieses der ausführende Augenoptikerbetrieb vorab ermitteln.

Dieses kann zu erheblichen Bauart-Abweichnungen führen.

(Sinnvoll:) Kostenvoranschlag an Arbeitgeber      

Ausführung durch Optiker Ihrer Wahl
(Mit/ohne Zuschuss Ihres Arbeitgebers)

oder
Ausführung durch vorgegebenen Optiker seitens Ihrer Arbeitgebers

(Mit Zuschuss Ihres Arbeitgebers, ggf. Eigenanteil erforderlich)
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Ärztliche Feststellung:
Wie lauten die aktuellen Brillenglasstärken zur
Erlangung der bestmöglichen Sehschärfe ? 

Ärztliche Feststellung:
Reicht die persönliche Einstellfähigkeit der Augen (fachl. Akkommodation)
mit den optimalen Stärken einer „Privatbrille“ für den Arbeitsplatz aus ?

Ja: Keine Arbeitsplatz-BrilleNein:
Ärztliche Verordnungsmöglichkeit 

einer reinen Arbeitsplatz-Brille

                               Erhalt einer Verordnung mit (u.a.)

 den Stärken                                                   
            der Bauart (Ein-, Zwei-, oder Dreistärken bzw. Gleitsicht)             

                 der Akkommodationsbreite  („Einstellfähigkeit“ der Augen)           
       

        welche für diesen Arbeitsplatz erforderlich sind.
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